Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 19:
Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts

- Drucksache 16/3655 – 
Überweisungsvorschlag:

Rechtsausschuss (f)

Innenausschuss 

Finanzausschuss 

Ausschuss für Wirtschaft und Technologie

Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Zu Protokoll wurden die Reden von folgenden Kollegen gegeben: Dr. Jürgen Gehb, Christine Lambrecht, Mechthild Dyckmans, Sevim Daðdelen, Jerzy Montag und Alfred Hartenbach, Letzterer für die Bundesregierung.10

(Alfred Hartenbach, Parl. Staatssekretär: Ich rede auch manchmal für mich selbst!)

- Und für sich selbst - erstaunlich!

(Heiterkeit)

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 16/3655 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann ist das so beschlossen.

Anlage 12

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts (Tagesordnungspunkt 19)

Dr. Jürgen Gehb (CDU/CSU): Wir beraten heute in erster Lesung das Gesetz zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts. Kernpunkt dieses Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist das neue Rechtsdienstleistungsgesetz, mit dem das bisherige - mittlerweile in die Jahre gekommene - Rechtsberatungsgesetz abgelöst werden soll.

Die Neuregelung ist erforderlich geworden, weil die Rechtsprechung von Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof und Bundesverwaltungsgericht verschiedene Lockerungen des grundsätzlichen Rechtsbera-tungsverbots im Rechtsberatungsgesetz für Personen, die nicht Volljuristen sind, bewirkt hat. Die Gerichte haben dabei dieses Rechtsberatungsverbot im Lichte des Grundrechts der Berufsfreiheit in Art. 12 des Grundgesetzes ausgelegt und den Begriff der erlaubnispflichtigen Rechtsberatung, definiert in diesem Lichte, einschränkend definiert. Sie liegt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nur vor, wenn es sich um eine umfassende und vollwertige Beratung des Rechtsuchenden in zumindest einem Teilgebiet des Rechts handelt und wenn Kern und Schwerpunkt der Tätigkeit auf rechtlichem Gebiet liegen. Daraus hat die gerichtliche Praxis gefolgert, dass beispielsweise die Testamentsvollstreckung, die Insolvenzberatung - im Gegensatz zur Insolvenzverwaltung - oder auch eine unentgeltliche Rechtsberatung in bestimmten Ausnahmefällen ohne eine Rechtsberatungserlaubnis zulässig sind. Alles in allem wird das geltende Rechtsberatungsgesetz dieser Lage nicht mehr optimal gerecht, sodass eine Neukonzeption notwendig geworden ist.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden diese verfassungsgerichtlichen Vorgaben aufgegriffen und in einem neuen Rechtsdienstleistungsgesetz umgesetzt. Das Rechtsdienstleistungsgesetz regelt nur die außergerichtliche Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Oberste Maxime der Neuregelung muss der Erhalt der hohen Qualität der Rechtsberatung für die rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sein. Das Rechtsberatungsrecht muss in dieser Hinsicht vor allem auch Verbraucherschutzinteressen Rechnung tragen. Es ist Verbraucherschutz. Nur Volljuristen, das heißt in der Regel Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, können eine solche Beratung leisten. Nur diese Berufsgruppe ist sowohl von ihrer Ausbildung als auch aufgrund besonderer berufsrechtlicher Anforderungen - Unabhängigkeit, Verschwiegenheitspflicht, Haftungsregeln - her in der Lage, den Erwartungen der Bürger in diesem Bereich gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung davon ausgeht, dass auch weiterhin eine umfassende und vollwertige Rechtsberatung nur von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten geleistet werden soll. Deshalb ist es auch richtig, dass das Rechtsdienstleistungsgesetz hinsichtlich der Rechtsberatung bei der bisherigen Systematik eines Verbots mit Erlaubnisvorbehalt bleibt. Das heißt, Rechtsberatung darf grundsätzlich nur mit einer entsprechenden Erlaubnis angeboten werden.

Im Hinblick auf die im Gesetzentwurf vorgesehenen Öffnungen des Rechtsberatungsrechts für andere Berufsgruppen ist von weiten Teilen der Anwaltschaft Kritik geäußert worden. Diese Kritik wird vonseiten der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion im Wesentlichen geteilt. Die aufgrund der Rechtsprechung der Bundesgerichte notwendig gewordenen Öffnungen des anwaltlichen Beratungsmonopols werden deshalb im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens intensiv daraufhin überprüft werden, ob die insoweit gefundenen Regelungen insbesondere unter dem Aspekt der Qualitätssicherung angemessen und zielführend sind.

Dieser Prüfungsbedarf betrifft etwa die Begriffsdefinition der Rechtsdienstleistung, bei der darauf geachtet werden muss, dass die relevanten Fälle der Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten hinreichend erfasst werden. Vor diesem Hintergrund erscheint fraglich, ob etwa die komplette Herausnahme der Mediation aus dem Begriff der Rechtsdienstleistung sachgerecht ist.

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen werden die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen der Rechtsdienstleistung im Zusammenhang mit einer anderen Tätigkeit, der sogenannten Nebenleistung, sein. Diese Tätigkeiten sollen nach dem Gesetzentwurf erlaubnisfrei sein. Hier wird zu beachten sein, dass die Nebenleistung im Verhältnis zur nichtrechtsdienstleistenden Hauptleistung immer nur dienende Funktion haben kann bzw. zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten erforderlich sein muss. Dabei müssen auch Umgehungsmöglichkeiten dergestalt vermieden werden, dass umfangreiche Rechtsdienstleistungen zur Vertragspflicht der nicht juristischen Haupttätigkeit gemacht werden können.

Die Regelungen zur Zusammenarbeit von Rechtsanwälten mit anderen Berufen bedürfen ebenfalls der kritischen Überprüfung. So soll nach dem Gesetzentwurf jedermann die Erbringung von Rechtsdienstleistungen erlaubt sein, wenn er sich hierfür nur eines Anwalts bedient. Die Mandatsbeziehung kommt in diesen Fällen lediglich durch die Vermittlung von Dritten zustande. Dies darf nicht dazu führen, dass Anwälte etwa im "Hinterzimmer" von Kfz-Werkstätten agieren und gegenüber dem Mandanten überhaupt nicht persönlich in Erscheinung treten. Der Rechtsuchende hätte dann keinerlei Möglichkeiten, Qualität und Seriosität des Anwalts einzuschätzen und persönliches Vertrauen zum Anwalt aufzubauen. Die Grundbedingung des Aufbaus einer gedeihlichen Mandatsbeziehung bliebe unerfüllt und der Vorgang der Rechtsberatung für den Rechtsuchenden gänzlich intransparent. Er könnte weder beurteilen noch überprüfen, ob der juristische Laie sein Rechtsberatungsbedürfnis vollständig und unverfälscht an den Anwalt weiterleitet. Umgekehrt könnte die Weiterleitung einer korrekten anwaltlichen Rechtsberatung durch den Laien unvollständig oder verfälschend sein. Letztlich muss in diesem Zusammenhang auch vermieden werden, dass der Rechtsuchende im Haftungsfalle möglicherweise nur einen Anspruch gegen den nicht haftpflichtversicherten Laienanbieter hätte.

Schließlich sollten auch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Änderungen in Bezug auf Sozietäten von Rechtsanwälten mit anderen Berufen überarbeitet werden. Bislang ist es Rechtsanwälten lediglich erlaubt, sich mit Steuerberatern, Steuerbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern zu einer Sozietät zusammenzuschließen. Dieser Kreis der sozietätsfähigen Berufe soll nunmehr dahin gehend erweitert werden, dass Rechtsanwälten auch die gemeinsame Berufsausübung mit sogenannten vereinbaren Berufen gestattet wird. Hier erscheint aus verschiedenen Gründen eine Präzisierung notwendig. Einerseits muss der Schutz des rechtsuchenden Bürgers im Auge behalten werden - anwaltliches Berufsgeheimnis -, und andererseits darf es nicht zu einer ufer- und grundlosen Ausweitung von Zeugnisverweigerungsrechten, die Rechtsanwälten aus gutem Grunde zustehen, kommen.

Es liegt also noch ein gehöriges Stück Arbeit vor uns. Ich bin zuversichtlich, dass es im Verlauf der Beratungen im Rechtsausschuss gelingen wird, in den genannten Punkten im konstruktiven Dialog mit der Bundesregierung zu entsprechenden Verbesserungen zu gelangen.

Christine Lambrecht (SPD): Seit circa sechs Monaten liegen Anträge der Fraktion der Grünen und der FDP vor, die sich beide mit Veränderungen der Bedingungen von Lebenspartnerschaften beschäftigen. Im Rechtsausschuss konnten die Koalitionsfraktionen hierzu nicht abschließend Stellung nehmen, weil in dieser Frage noch keine Übereinstimmung erzielt werden konnte. Sie - von den Oppositionsfraktionen - haben daher nach der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages das Recht, einen Bericht zu fordern.

Sie fordern mit Ihrem Antrag erneut die Vollendung der eingetragenen Lebenspartnerschaften. Auch ich sehe hier noch Handlungsbedarf, denn es geht um die Abrundung eines großen Reformprojekts, das bereits in der vorletzten Legislaturperiode mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz begann.

Aber ein kurzer Blick in die Vergangenheit zeigt: Wir könnten mit der Vollendung des Reformprojekts längst schon weiter sein, wenn es nicht in den letzten Jahren erhebliche Widerstände gegeben hätte. Ich erinnere daran, dass im Jahr 2001 ein umfassender Gesetzentwurf vorlag, der bis auf die Adoption genau das enthielt, was hier jetzt gefordert wird. All das, was heute in dem Antrag der Grünen und auch in dem Antrag der FDP gefordert wird, könnte schon seit 2001 für all die Betroffenen einen Fortschritt in ihrer persönlichen Lebenssituation bedeuten.

Warum ist dies noch keine Realität? Hier im Deutschen Bundestag hat Rot-Grün dieses Gesetz mit seiner Mehrheit beschlossen. Die Stimmen dagegen kamen aus der CDU/CSU. Es gab aber auch Gegenstimmen aus der FDP. Sie haben mit der Begründung gegen dieses Gesetz gestimmt, es sei mit dem in der Verfassung garantierten Grundrecht auf den besonderen Schutz der Ehe nicht zu vereinbaren.

Es folgte dann 2002 das bekannte Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das uns den Weg für die weitgehende Gleichstellung der eingetragenen Lebenspartnerschaft mit der Ehe freigemacht hat. Dort heißt es unmissverständlich: "Der besondere Schutz der Ehe in Art. 6 Abs. 1 GG hindert den Gesetzgeber nicht, für die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft Rechte und Pflichten vorzusehen, die denen der Ehe gleich oder nahe kommen." Es kam zu einer Wandlung. Das Gesetz war entgegen der Meinung der selbsternannten Verfassungsexperten der FDP sehr wohl mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie in Zusammenhang zu bringen. Die FDP hat dann erklärt, dass sie das Gesetz akzeptiert. Im Jahr 2005 war sie auch bereit, Änderungen mit zu tragen.

Diesen richtigen und sinnvollen Weg haben wir in den vergangenen beiden Legislaturperioden mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz und seiner Überarbeitung eingeschlagen. Seit dem 1. August 2001 ist das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft und am 1. Januar 2005 ist auch unser Gesetz zur Überarbeitung des Lebenspartnerschaftsrechts in Kraft getreten. Die Beratungen haben gezeigt und die Erfahrungen haben uns recht gegeben: Die Lebenspartnerschaft ist ein Rechtsinstitut, dessen Akzeptanz - ebenso wie die damit verbundenen rechtlichen Regelungen - immer weiter zunimmt. Damit ist es bereits jetzt möglich und in großen Teilen auch realisiert, Ehen und Lebensgemeinschaften gesetzlich gleichzustellen.

Die offenen Punkte, welche die Lebenspartnerschaften noch von der Ehe unterscheiden, waren bereits Gegenstand des Zustimmungspflichtigen Lebenspartnerschaftsergänzungsgesetzes, das 2002 im Bundesrat gescheitert ist. Wir haben uns mit unserem Koalitionspartner über diese Punkte abzustimmen, und es bedarf diesbezüglich noch zahlreicher Beratungen. Frau Granold hat sich in ihrer Rede fast vor einem Jahr offen für Änderungen gezeigt, was Anlass zur Hoffnung gibt. Sie hat eingeräumt, dass Anpassungen vorzunehmen sind, die das Steuerrecht, das Erbschaftsteuerrecht und auch das Beamtenrecht betreffen. Sie hat auch angekündigt, sich in den Ausschüssen eingehend damit befassen zu wollen, in welchem Umfang Anpassungen vorgenommen werden müssen, und die Gleichstellung, auch was die Privilegien betrifft, BAföG, voranzutreiben. Sie hat sich gesprächs- und kompromissbereit gezeigt mit Ausnahme der Adoption, auch hinsichtlich der Zuständigkeit für die Begründung der Lebenspartnerschaften. Von daher bin ich verhalten optimistisch, dass wir hier zu Veränderungen kommen.

Im Einzelnen wären meiner Meinung nach noch folgende fünf Punkte anzugehen:

Die Einführung der Zuständigkeit des Standesbeamten für die Begründung der Lebenspartnerschaft. Damit soll endlich klargestellt werden: Lebenspartnerschaften könnten im gleichen Rahmen geschlossen werden wie Ehen. Deshalb wollen wir auch vorsehen, dass die Begründung der Lebenspartnerschaft in genauso würdiger Form erfolgen soll wie die Eheschließung.

Die Lebenspartnerschaft ist ein rechtlich relevantes Merkmal des Personenstandes eines Menschen, zum Beispiel auf den Gebieten des Familienrechts und des Erbrechts. Deshalb sind die Mitwirkung bei der Begründung der Lebenspartnerschaft, ihre Dokumentation in einem Personenstandsregister und die weiteren damit verbundenen Tätigkeiten bei dem Standesbeamten anzusiedeln, dessen Hauptaufgabe in der Beurkundung des Personenstandes besteht.

Die bis zum Inkrafttreten der Änderung begründeten Lebenspartnerschaften sollen in dieses neue Verfahren durch Abgabe der Lebenspartnerschaftsbücher oder ähnlicher Urkundensammlungen an den zuständigen Standesbeamten überführt werden.

Die vollständige Gleichstellung im Steuerrecht. Es gibt in unserer Zeit angesichts der Vielzahl kinderloser Ehen einerseits und der wachsenden Zahl gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, in denen Kinder aufgezogen werden, für eine Ungleichbehandlung keinen überzeugenden Grund mehr. Im Einkommensteuergesetz geht es uns vor allem um Folgendes: Lebenspartner sollen unter den gleichen Bedingungen zwischen getrennter Veranlagung und Zusammenveranlagung wählen können wie Ehegatten. Damit ergänzen wir das sogenannte Ehegatten-Splitting um ein Lebenspartner-Splitting.

Außerdem sollen die Lebenspartner beim Aufbau einer ergänzenden Altersvorsorge wie zum Beispiel der Riester-Rente die gleiche steuerliche Förderung wie Ehegatten erhalten. Für sie soll also die gleiche Kombination aus staatlichem Zuschuss in Form der Altersvorsorgezulage und steuerlichen Sonderausgabenabzugs-möglichkeiten zur Verfügung stehen. Zudem wollen wir es einem Lebenspartner ermöglichen, das vom verstorbenen Partner aufgebaute steuerlich geförderte Altersvorsorgevermögen auf einen eigenen Vorsorgevertrag zu überführen, ohne dass diese Transaktion besteuert wird. Im Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz wollen wir unter anderem regeln: Lebenspartner sollen den gleichen Freibetrag wie Ehegatten erhalten. Der überlebende Lebenspartner soll wie ein überlebender Ehegatte einen besonderen Versorgungsfreibetrag erhalten.

Die steuerlichen Folgen für das Ende von Güter- und Zugewinngemeinschaft durch Tod werden auf Lebenspartnerschaften erstreckt. Leben die Lebenspartner im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und wird der Güterstand durch Tod beendet, soll ein entstehender Ausgleichsanspruch in demselben Umfang steuerfrei bleiben, wie er im Fall der Zugewinngemeinschaft unter Ehegatten steuerfrei bleibt.

Im Grunderwerbsteuergesetz wollen wir unter anderem die Steuererleichterungen für Ehegatten und weitere Angehörige auf Lebenspartner und weitere Angehörige übertragen. Steuerbefreit wäre danach in Zukunft zum Beispiel die Grundstücksübertragung zwischen Lebenspartnern.

Angleichungen im Beamten- und Soldatenrecht einschließlich der Hinterbliebenenversorgung. Wir wollen sicherstellen, dass die enge persönliche Bindung der Lebenspartner auch im Beamten- und Soldatenrecht gebührend berücksichtigt wird. Deshalb sollen die Vorschriften, die sich auf die Ehepartner der Beamten und Soldaten sowie ihre übrige Familie beziehen, entsprechend auf Lebenspartner angewandt werden. 

Dafür soll es neben Änderungen im Bundesbeamten- und Soldatenrecht auch eine entsprechende Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes geben, das Vorgaben für das gesamte Beamtenrecht macht. Damit sind neben den Bundesbeamten auch die Beamten in den Ländern, Gemeinden und in anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts von der Gleichstellung der Lebenspartnerschaft mit der Ehe erfasst

Der Bund kann diese Gleichstellung für Bundesbeamte und Soldaten näher ausgestalten: Es sollen namentlich die Bestimmungen über Beamte, ihre Ehegatten und ihre weitere Familie auf Beamte, die in einer Lebenspartnerschaft leben, entsprechend Anwendung finden. Dies gilt zum Beispiel für den Familienzuschlag auf die Besoldung, der in der ersten Stufe bereits für verheiratete Beamte gewährt wird.

Auch die Vorschriften über verwitwete Beamte sollen für Beamte nach dem Tod des Lebenspartners entsprechend gelten. Sie erhalten dann zum Beispiel Zahlungen, die dem Witwen- bzw. Witwergeld entsprechen.

Anpassen wollen wir auch die Vorschriften über geschiedene Beamte für Beamte nach Auflösung einer Lebenspartnerschaft. So soll etwa das Ruhegehalt eines Beamten auch bei der Aufhebung einer Lebenspartnerschaft entsprechend den Rentenanwartschaften gekürzt werden, die sein Partner aus der aufgehobenen Lebenspartnerschaft vom Familiengericht zugesprochen bekommen hat.

Damit der Gleichlauf zwischen dem Recht der Beamten und der Rechtsstellung der Soldaten gewährleistet bleibt, wollen wir das Soldaten- und das Soldatenversorgungsgesetz entsprechend dem Beamtenrecht ändern und die Lebenspartner und ihre Familie einbeziehen.

Die Lebenspartnerschaft soll auch im Ausbildungs- und Ausbildungsförderungsrecht berücksichtigt werden. Bei der Förderung nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz wird zum Beispiel der Ehegatte unter anderm bei der Bedarfs- und der Einkommensberechnung berücksichtigt. Dies soll in Zukunft genauso für Lebenspartner gelten.

Wir von der SPD wollen die Partner einer Lebenspartnerschaft schließlich auch in sozialrechtlichen Leistungsgesetzen den Ehegatten vollkommen gleichstellen. Die bisher von der Gleichstellung noch nicht erfassten sozialrechtlichen Leistungsgesetze wollen wir jetzt auch noch einbeziehen. Das betrifft etwa das Unterhaltsvorschussgesetz, das HIV-Hilfegesetz und das Wohngeldgesetz.

Wir werden uns mit dem Thema weiter beschäftigen, Überzeugungsarbeit leisten. Insofern bitte ich um etwas Geduld. Wir bleiben am Ball.

Mechthild Dyckmans (FDP): Die Reform des Rechtsberatungsgesetzes hat einen langen Vorlauf. Bereits im Frühjahr 2004 hat das Bundesjustizministerium einen entsprechenden Gesetzentwurf angekündigt. Damals drohte die Bundesregierung mit dem ganz großen Wurf. So war ursprünglich vorgesehen, die Rechtsberatung auch für Diplomjuristen zu öffnen. Von dieser Überlegung hat die Bundesregierung jedoch zum Glück schnell Abstand genommen. Erst jetzt, drei Jahre später, ist es der Bundesregierung endlich gelungen, einen Gesetzentwurf zur ersten Lesung im Bundestag vorzulegen.

Eine grundlegende Reform des Rechtsberatungsgesetzes ist sicherlich grundsätzlich notwendig. Es ist erforderlich, das Gesetz den Deregulierungsbestrebungen der Europäischen Kommission im Bereich des freien Dienstleistungsverkehrs und an die geänderten gesellschaftlichen Bedürfnisse anzupassen. Der Beratungsbedarf in Rechtsangelegenheiten ist insgesamt in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Die zunehmende europäische und internationale Öffnung des Rechtsberatungsmarktes erhöht diesen Konkurrenzdruck weiter. Auch das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluss aus dem Jahre 2004 darauf hingewiesen, dass das Rechtsberatungsgesetz einem Alterungsprozess unterliege und sich der Norminhalt mit dem Wandel des Umfelds sozialer Verhältnisse und gesellschaftspolitischer Anschauungen ändern könne. Wichtig und zentral für die FDP-Bundestagsfraktion ist es, dass der Rechtsuchende qualifizierten Rechtsschutz erhält und daher das hohe Niveau unseres Rechtsgewährungssystems erhalten bleibt. Daher begrüßen wir, dass der Gesetzentwurf daran festhält, dass die Vertretung von Mandanten vor Gericht auch künftig nur durch Rechtsanwälte erfolgen darf. Für die FDP-Bundestagsfraktion ist entscheidend, dass der Schutz der rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger sowie ihr Vertrauen in eine qualifizierte Rechtsberatung auch weiterhin gewährleistet bleiben. Diesen Grundsätzen fühlen wir uns verpflichtet.

Das Rechtsberatungsgesetz war und ist in erster Linie ein Verbraucherschutzgesetz. Auch das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach klargestellt, dass das Rechtsberatungsgesetz dem Schutz des Rechtsuchenden sowie der geordneten Rechtspflege diene. Es ist ein verfehlter Denkansatz, zu glauben, mit der völligen Freigabe des Rechtsberatungsmarktes könne der Dienstleistungssektor gestärkt werden. Zwischen Rechtsanwälten und allen anderen rechtsberatenden Dienstleistern besteht ein erheblicher Unterschied. Der Kontakt des Bürgers zum Recht ist keine handelsübliche Ware. Das dem Rechtsanwalt entgegengebrachte Vertrauen beruht nicht allein auf Fachwissen, sondern auf seiner Personen als Ganzes. Die FDP-Bundestagsfraktion begrüßt, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung an diesen Maßstäben weitgehend festhält. Dennoch möchte ich auf einige Regelungen hinweisen, die aus unserer Sicht bedenklich sind.

Nicht gelungen ist der Begriff der Rechtsdienstleistung in § 2 Abs. l des Gesetzentwurfs. Die Formulierung, wonach Rechtsdienstleistung eine Tätigkeit ist, die eine "besondere" rechtliche Prüfung des Einzelfalls erfordere, ist sehr unbestimmt und wird in der Praxis zu Schwierigkeiten führen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Gerichte damit zu beschäftigen haben, wann eine "allgemeine" und wann eine "besondere" rechtliche Prüfung erforderlich ist.

Problematisch ist auch die Regelung über die Nebenleistung in § 5. Hiernach sind Nebenleistungen als Rechtsdienstleistungen auch dann erlaubt, wenn sie zur Erfüllung der mit der Haupttätigkeit verbundenen vertraglichen Pflichten gehören. Diese Formulierung birgt die Gefahr in sich, dass vertraglich geregelt werden kann, welchen Umfang die Nebenleistung als Rechtsdienstleistung haben soll. Damit kann der eigentliche Zweck des Gesetzes, wonach die Nebenleistung im Hinblick auf die Hauptleistung eine untergeordnete Rolle spielen soll, umgangen werden. Der Schutz der rechtsuchenden Bürger muss auch bei der Rechtsberatung als Nebenleistung gewahrt werden. Auch die Rechtsberatung als Nebenleistung bedarf bestimmter Anforderungen an Qualität und Kontrolle.

Für verfehlt halten wir die Regelung in § 5 Abs. 3, wonach Rechtsdienstleistungen unter Hinzuziehung einer Person erbracht werden dürfen, der die selbstständige entgeltliche Erbringung dieser Rechtsdienstleistungen erlaubt ist. Damit wird der Anwalt zum Erfüllungsgehilfen degradiert. Es besteht kein vertragliches Verhältnis zwischen dem rechtsuchenden Bürger und dem Anwalt. Es ist sogar davon auszugehen, dass es in vielen Fällen zu keinerlei Kontakt zwischen beiden kommt. Diese Konstruktion ist mit dem Selbstverständnis und dem Berufsbild eines Rechtsanwalts nicht vereinbar. Hinzu kommt, dass der Kunde keinerlei Ansprüche gegen den Anwalt hat. Er kann sich lediglich an seinen Vertragspartner wenden, dem die anwaltlichen Berufspflichten nicht zustehen.

Die Regelung in § 6, wonach unentgeltliche Rechtsdienstleistungen auch durch Laien erlaubt sind, wenn sie unter Anleitung einer rechtskundigen Person erfolgen, ist vor dem Hintergrund des Vertrauens des rechtsuchenden Bürgers auf eine qualifizierte Rechtsberatung bedenklich. Im vergangenen Jahr hat der Bundesgerichtshof einen Fall entschieden, in dem einem Mieter zu Recht das Mietverhältnis gekündigt wurde, weil dieser sich aufgrund einer unsorgfältigen Beratung durch den Mieterschutzverein falsch verhalten hatte. Der BGH hat darauf hingewiesen, dass Mieter auch für schuldhaftes Verhalten des von ihnen eingeschalteten Mieterschutzvereins einzustehen haben. Dies zeigt, welche gravierenden Auswirkungen eine unqualifizierte Rechtsberatung haben kann. Aus Sicht der FDP ist es daher notwendig, auch die unentgeltliche Rechtsberatung außerhalb familiärer oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen auf Personen zu beschränken, die über eine entsprechende Qualifikation verfügen.

Insgesamt zeigt sich, dass es noch einen erheblichen Beratungsbedarf gibt, um ein Einvernehmen über das Rechtsdienstleistungsgesetz herzustellen. Aus Sicht der FDP-Bundestagsfraktion ist eine Sachverständigenanhörung im federführenden Rechtsausschuss unumgänglich. Die FDP erklärt sich bereit, an einer Lösung mitzuwirken, die sowohl die unabhängige und qualifizierte Rechtsberatung im Interesse der Verbraucher sichert als auch insgesamt geeignet ist, auf die gesellschaftlichen Entwicklungen der vergangenen Jahre und den sich wandelnden Rechtsberatungsmarkt angemessen zu reagieren. Es ist eine gute Tradition, dass Gesetzentwürfe zur Reform der Rechtspflege mit großer Mehrheit im Deutschen Bundestag verabschiedet werden. In diesem Sinne hoffe ich auf eine konstruktive und sorgfältige Beratung des Gesetzentwurfs.

Sevim Daðdelen (DIE LINKE): Heute ist ein wichtiger Tag für die bundesdeutsche Justiz. Denn das Bundesjustizministerium hat nach jahrelanger Weigerung einen längst überfälligen Schritt getan: Es legt einen Gesetzentwurf vor, mit dem das aus dem Jahre 1935 stammende Rechtsberatungsgesetz aufgehoben werden soll. Eine Lobrede ist trotzdem nicht angebracht. Das ist keine besondere Leistung, sondern vielmehr ein - wie gesagt - spät und zudem halbherzig gegangener Schritt.

Denn dieser Gesetzentwurf begnügt sich leider nicht mit der Aufhebung des nationalsozialistischen Rechtsberatungsgesetzes, welches sich ursprünglich durch die Beseitigung der Gewerbe- und Betätigungsfreiheit im Bereich der Rechtsberatung vor allem gegen Juden, aber auch gegen alle anderen politisch missliebigen, aus ihren Berufen verjagten Juristen richtete. Vielmehr wird fast unverändert an der untragbaren Einschränkung der unentgeltlichen, altruistischen Rechtsberatung festgehalten und die außergerichtliche Rechtsberatung weiter über Gebühr reglementiert. Damit wird das Herz des alten Rechtsberatungsgesetzes nicht angetastet und schlägt im neuen Rechtsdienstleistungsgesetz weiter.

Unentgeltliche Rechtsberatung wurde durch das Rechtsberatungsgesetz 1935 einem Erlaubnisvorbehalt unterstellt. Diese Erlaubnis wurde aufgrund einer antisemitischen Durchführungsvorschrift Juden generell nicht erteilt. Das zu Beginn des 20. Jahrhunderts von Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen und größeren Gemeinden in Form der öffentlichen Rechtsauskunft aufgebaute Netz an Rechtsberatungsstellen eröffnete allen Bürgerinnen und Bürgern einen unentgeltlichen Zugang zur Rechtsberatung. Nach der Zerschlagung der Gewerkschaften während des Nationalsozialismus wurde die Rechtsberatung durch die NSDAP und ihre Untergliederungen - alle sozialen Organisationen wurden zu Unterorganisationen derselben erklärt - übernommen, aber mit anderer Zwecksetzung: der Abwehr solidarischen Handelns und der Durchsetzung nationalsozialistischer Indoktrination.

Nach dem Ende des NS-Regimes erfolgte dann jedoch nicht, was jeder vernünftige Mensch erwarten würde: die Aufhebung des Rechtsberatungsgesetzes. Vielmehr begnügte man sich mit der Streichung der Worte "NSDAP" und anderer gemäß den Alliierten Kontrollratsgesetzen. Dies führte nun dazu, dass das Unrecht an den bis 1933 tätigen Rechtsberatungsstellen nicht wieder gutgemacht wurde, sondern das Verbot ein quasiabsolutes wurde. Während der Geltung des Gesetzes diente dieses immer dazu, die Monopolstellung der Rechtsanwältinnen zu sichern und bürgerschaftliches Engagement zu verhindern. Selbst Gewerkschaften wurde anstelle der vor Geltung des Gesetzes möglichen, alle Lebensbereiche abdeckenden Beratung und Vertretung nach 1945 nur der Bereich des Arbeits- und Sozialrechts geöffnet. Die juristischen Attacken gegenüber altruistischer Rechtsberatung auf der Grundlage des Rechtsberatungsgesetzes sind unzählig. Die Fälle sind so unfassbar, dass ich eine kleine Auswahl darstellen will.

Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden unter anderem von Ausländerbehörden gegen in ihrer Freizeit tätige Helfer angestrengt, die sich um Flüchtlinge kümmerten. Nicht einmal vor der Androhung, die traumatisierten Folteropfer wegen der Rechtsberatung zu vernehmen, wurde zurückgeschreckt. Ein Konflikt mit dem Rechtsberatungsgesetz wurde auch angenommen bei der Formulierung von Anträgen auf Gewährung des Bleiberechts. Selbst hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Kirchengemeinden wurde verboten, sozialhilfeberechtigten Flüchtlingen mit Rechtsrat zur Seite zu stehen, also beispielsweise im Widerspruchsverfahren. In Stuttgart wurde auf Betreiben der dortigen Rechtsanwaltskammer der Caritasverband verurteilt, die Tätigkeit seiner Flüchtlingsberatungsstelle einzuschränken. Nicht einmal ein Sozialhilfeträger durfte einen Sozialhilfeempfänger gegenüber der Krankenkasse unterstützen. Auch ein von Jurastudenten gegründeter, unentgeltliche Rechtsberatung anbietender Verein "Studentische Selbsthilfe e. V." zählte zu den Leidtragenden des Rechtsberatungsgesetzes.

Nun mag man gewillt sein, diesen Verboten die Möglichkeiten des Beratungshilfegesetzes entgegenzuhalten. Doch dieses bot kein ausreichendes Äquivalent zur altruistischen Rechtsberatung. Denn die Gebühren waren und sind viel zu gering, als dass ein wirklicher Anreiz für anwaltschaftliches Engagement von diesem ausgehen könnte. Ganz zu schweigen von dem bürokratischen Aufwand für die Erlangung der Beratungsgebühr! Das Rätsel, warum selbst der durch altruistische Beratung entstehende Spareffekt hinsichtlich der Gewährung von Prozesskosten und Beratungshilfe keinen Anreiz für die "Kassen leer"-Ideologen in der Bundesrepublik zu bieten vermochte, bleibt unbeantwortbar. Die Geschichte der Entstehung und Fortgeltung des Rechtsberatungsgesetzes bis zum heutigen Tage zeigt, dass einzig die ersatzlose Streichung dieses Nazimachwerks angemessen ist. Was erleben wir nun stattdessen?

Das vorgeschlagene Rechtsdienstleistungsgesetz tritt das traurige Erbe des Rechtsberatungsgesetzes an. Entgegen aller Beteuerungen ist dies kein Glanzwerk des Verbraucherschutzes, sondern vor allem ein Zugeständnis an die nach Marktöffnung schreienden Dienstleister, die das Quasimonopol der Anwaltschaft nicht länger akzeptieren wollen. Der Einleitungstext des Gesetzentwurfs lässt zwar hoffen: eine "zeitgemäße gesetzliche Regelung" solle das Rechtsberatungsgesetz ablösen, Ziele seien der Schutz der Rechtsuchenden und die "Stärkung bürgerschaftlichen Engagements". Die Erwartungshaltung wird noch angereichert durch die Aussage, dies alles ginge einher mit "Deregulierung und Entbürokratisierung". Doch Enttäuschung stellt sich ein mit der Lektüre des so wohlfeil beworbenen Gesetzes. Wir werden im Verlaufe der Beratungen im Rechtsausschuss auf die vielfältigen Bedenken gegenüber dem neuen Rechtsdienstleistungsgesetz im Einzelnen eingehen. Einige dieser Bedenken möchte ich bereits hier näher ausführen.

Die altruistische Rechtsberatung soll auch in Zukunft nur ausnahmsweise, nämlich innerhalb familiärer, nachbarschaftlicher oder ähnlich enger persönlicher Beziehungen möglich sein. Alle anderen juristisch Bewanderten sollen nur dann anderen Menschen uneigennützig - nach dem Gesetzentwurf "unentgeltlich" - helfen dürfen, wenn sie entweder Volljurist oder -juristin sind oder unter deren Anleitung stehen. Genau an dieser willkürlichen Unterscheidung macht sich die Ideologie des Gesetzentwurfs dingfest: Welchen Unterschied für die Qualität der Rechtspflege oder den Schutz der Rechtsuchenden macht es, ob die Rechtsdienstleistung innerhalb nachbarschaftlicher Verhältnisse oder von engagierten Menschen gegenüber losen Bekannten erfolgt? Für das Bundesjustizministerium scheint festzustehen: Traue keinem, der Gutes will. Und nimm keine Leistung ohne Gegenleistung an. Hier nimmt das Verwertungsdenken schon groteske Züge an. Die Entwurfsverfasser bleiben den Nachweis schuldig, dass der Rechtsrat des Nachbarn per se besser sei als der einer ehemaligen Verwaltungsangestellten, die ihren Mitmenschen einfach so Ratschläge zum Widerspruchsverfahren in einem ihr bekannten Rechtsgebiet erteilt. Die Angst vor dem Fremden nährt diese Ideologie, vielleicht auch die Furcht vor gut beratenen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht hohe Gebühren scheuen müssten, um Rat in Dingen zu erhalten, deren Verständnis ihnen zugleich durch die Bürokratie zwanghaft unterstellt wird. Man erwartet von den Bürgerinnen und Bürgern, dass diese sich an Recht und Gesetz halten, verwehrt ihnen aber die Möglichkeit, sich gegenseitig beim Verständnis des Paragrafendschungels zu helfen. Schlichtweg empörend finde ich folgende Zeilen im Gesetzentwurf: 

Das Recht darf als höchstrangiges Gemeinschaftsgut grundsätzlich nicht in die Hände unqualifizierter Personen gelangen, da es als "gelebtes Recht" maßgeblich durch die Personen beeinflusst und fortentwickelt wird, die Recht beruflich anwenden.

Abgesehen davon, dass die Logik dieses Satz sich wohl nur Eingeweihten erschließt, ist die hier geäußerte Haltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als Störenfriede ein Skandal.

Ein weiteres Problem stellt sich für die uneigennützigen Vereinigungen. Ihnen soll die Rechtsberatung zwar prinzipiell nach dem Gesetz erlaubt sein, sie müssen sich dabei jedoch zumindest der Anleitung durch Volljuristinnen und -juristen bedienen. Damit statuiert die vermeintliche Erlaubnis durch die hohen Anforderungen in Wirklichkeit ein praktisches Verbot. Denn kleine Vereinigungen können sich derartige Unterstützung wohl in den seltensten Fällen leisten. Selbst wenn sie einen Juristen zur unentgeltlichen Mitarbeit gewinnen könnten, bliebe es bei der Begrenzung auf die Beratung von Vereinsmitgliedern.

Zu guter Letzt möchte ich Folgendes nicht verschweigen: Auch wenn der Gesetzentwurf zur Begrenzung der Prozesskostenhilfe nicht auf dem Mist des Bundesjustizministeriums gewachsen ist, ist er doch ganz nach Art des Hauses. Genauso wie der ebenfalls aus dem Bundesrat stammende Gesetzentwurf zur Einführung von allgemeinen Gebühren für die Sozialgerichtsbarkeit dient er der Verkürzung des Rechtsstaats, nicht dessen Ausbau. Denkt man alle drei Entwürfe zusammen, ergibt sich in Wechselwirkung mit den sozialen Kürzungen der letzten Jahre folgendes Bild: Erst werden die Bürgerinnen und Bürger ihrer sozialen Rechte beraubt und anschließend jeder Möglichkeit, sich dagegen mit rechtsstaatlichen Mitteln zu wehren. Denn zukünftig soll die Gewährung von Prozesskostenhilfe grundsätzlich unter unzumutbaren Voraussetzungen stehen und der Gang zum Sozialgericht zusätzliches Geld kosten, was die Menschen nicht haben. Gegenseitige unentgeltliche Hilfe wird ihnen schließlich untersagt, weil das Recht ja "als höchstrangiges Gemeinschaftsgut grundsätzlich nicht in die Hände unqualifizierter Personen gelangen" darf.

Es wird ein hartes Stück Arbeit, aus dieser Mogelpackung ein Gesetz zu machen, dass die altruistische Rechtsberatung ihrer gesellschaftlichen Bedeutung entsprechend regelt. Wir werden uns darüber hinaus - im Interesse der Bürgerinnen und Bürger - dafür einsetzen, dass der Schutz der Schwachen auch im Bereich der entgeltlichen Rechtsberatung im Vordergrund steht. Das Vertrauen der Rechtsuchenden in eine gute, kostengünstige Rechtdienstleistung muss in unserer verrechtlichten Gesellschaft wieder mehr Gewicht erlangen. Meine Fraktion steht hierfür bereit.

Jerzy Montag (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): "Vertrauen ist gut. Anwalt ist besser.", mit diesem Slogan wirbt der deutsche Anwaltverein. Und die Bundesrechtsanwaltkammer erklärt: "Anwälte - mit Recht im Markt". Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur Werbung für einen honorigen Beruf. Die Anwaltschaft erfüllt mit ihrem Angebot sachkundiger rechtlicher Beratung und Vertretung eine Aufgabe von Verfassungsrang. Sie garantiert, dass der postulierte Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland auch im praktischen Leben der Bürgerinnen und Bürger ein Rechtsstaat ist. Deswegen ist die Neuregelung des Rechtsberatungsrechts weit mehr als eine Neuregelung der anwaltlichen Berufsausübung. Wir regeln damit den Zugang zum Recht für alle Bürgerinnen und Bürger. Denn jeder kann in eine Situation geraten, in der er auf anwaltlichen Rat und anwaltliche Tat angewiesen ist. Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass sie dann kompetente, diskrete Hilfe und Vertretung ihrer Interessen erhalten. Der Zugang zu dieser Dienstleistung muss zugleich so schnell, leicht und barrierefrei sein, dass sie den Rat auch tatsächlich in Anspruch nehmen.

Das Rechtsberatungsgesetz aus dem Jahr 1935, das nun vom Rechtsdienstleistungsgesetz und weiteren Regelungen abgelöst werden soll, ist trotz einiger Änderungen veraltet und bedarf dringend einer Generalrevision. Es ist historisch - das sollten wir nicht vergessen - nicht als ein Gesetz zur Herstellung der Rechtsstaatlichkeit, sondern zur Eliminierung der jüdischen Anwaltschaft in Deutschland entstanden. Vorarbeiten einer Reform gab es schon unter der rot-grünen Regierung. Das Projekt konnte aber wegen des vorzeitigen Endes der 15. Wahlperiode nicht abgeschlossen werden. Deswegen begrüßen wir Grüne, dass der Reformansatz weiterverfolgt wird. Was gilt es zu bewahren und wo müssen wir neues Recht schaffen? Wir Grüne wollen als Grundsatz hochhalten: Die Rechtsberatung und die Vertretung rechtlicher Interessen muss im Kern in der Hand einer dafür qualifizierten, verschwiegenen, unabhängigen, den Interessen der Mandantschaft verpflichteten Anwaltschaft bleiben. Denn dieser Schutz der Rechtsuchenden auf hohem Niveau gehört zu den wichtigen Erfordernissen eines rechtsstaatlich organisierten Gemeinwesens. Das Vertrauen in das Recht muss gesichert werden durch die Rahmenbedingungen für die Beratung über eine immer kompliziertere Rechtsordnung in einer immer komplizierter werdenden Welt. Die beratende Person hat hier eine wichtige Mittlerposition. Der Staat kann dem Rechtsberatungsmarkt deshalb nicht einfach freien Lauf lassen. Er muss ihn in geordnete Bahnen lenken, damit alle sicher ans Ziel kommen, die auf rechtliche Beratung angewiesen sind. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind dafür ausgebildet. Sie bieten wegen ihrer Verschwiegenheit, ihrer einseitigen und eindeutigen Ausrichtung auf die Interessen ihrer Mandanten und ihrer strikten Verpflichtung auf das Recht und die Rechtsstaatlichkeit, die mit nur ihnen zustehenden Vorrechten einhergehen, die beste Gewähr für eine objektive und qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistung.

Auf der anderen Seite darf die Rechtsdienstleistung kein Pfrund einer Anwaltschaft sein, die sich nach Art der Zünfte gegen unliebsame, aber in Teilbereichen auch kompetente Konkurrenten abschottet. Gewisse einfache und ausdrücklich fachspezifische rechtliche Auskünfte können auch von Nichtanwälten erteilt werden. Eine gewisse Öffnung des Marktes ist daher erforderlich. Das Bundesverfassungsgericht hat hier bereits Maßstäbe gesetzt. Ebenso müssen europarechtliche Vorgaben beachtet werden. Wir wollen das Rechtsberatungsrecht so weiterentwickeln, dass es seiner Funktion besser gerecht werden kann. Es soll Chancengleichheit herstellen, Schutz und Unterstützung für Menschen bieten, die sich in einer schwächeren Position als andere befinden, und es soll nicht zuletzt dazu beitragen, dass Rechtsnormen in Rechtswirklichkeit umgesetzt werden. Uns Grünen ist insbesondere die jetzt vorgesehene Erleichterung der sogenannten karitativen Rechtsberatung wichtig. Damit können Selbsthilfegruppen, soziale Beratungsstellen, Verbände wie zum Beispiel amnesty international oder die Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen und Vereine der Flüchtlingshilfe mit juristischer Unterstützung im Hintergrund Menschen Rechtsrat erteilen, die wegen der damit verbundenen Kosten oder aus anderen Gründen keinen Anwalt und keine Anwältin aufsuchen würden.

Der Regierungsentwurf packt die wichtigen Probleme an den Hörnern. Ob alle Griffe richtig gesetzt sind, muss jetzt im Einzelnen geprüft werden. Wir werden uns in den Beratungen einige wichtige Einzelfragen nochmals intensiv anschauen. Ich nenne nur die Annexberatung durch Nichtanwälte, die Öffnung der Beratung durch große und mächtige Verbände und Vereine oder die Ausgestaltung der dauerhaften Zusammenarbeit zwischen Anwaltschaft und anderen Berufen. Die Regelung anwaltlicher Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sollte kein parteipolitisches Streitthema werden. Wir Grüne sichern unsere konstruktive Mitarbeit zu und erwarten von der Großen Koalition eine Ausgestaltung der Beratungen und Beachtung der Argumente vor allem der Selbstorganisationen der deutschen Anwaltschaft, die am Ende eine einmütige Entscheidung des Bundestages ermöglicht.

Alfred Hartenbach, Parl. Staatssekretär bei der Bundesministerin der Justiz: Der Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts, den wir heute in erster Lesung beraten, schlägt vor, das Rechtsberatungsgesetz aus dem Jahr 1935 durch ein zeitgemäßes Rechtsdienstleistungsgesetz, das RDG, zu ersetzen. Es besteht dabei - übrigens auch innerhalb der Anwaltschaft - ein breiter Konsens, dass diese grundlegende Reform notwendig ist, notwendig deshalb, weil das alte Rechtsberatungsgesetz in den vergangenen Jahren durch Urteile des Bundesverfassungsgerichts und der Bundesgerichte so weit eingeschränkt wurde, dass es in seinem Wortlaut ohne genaue Kenntnis dieser Rechtsprechung gar nicht mehr angewandt werden kann, notwendig aber auch, weil wir eine moderne, zeitgemäße gesetzliche Regelung brauchen, um Forderungen nach einer immer weiter gehenden Freigabe der Rechtsberatung begegnen zu können, die vor allem aus Europa gekommen sind und weiter kommen werden.

Mit dem RDG schaffen wir eine solche europarechts- und verfassungskonforme Regelung, mit der wir uns klar und eindeutig zu einer grundsätzlichen Beibehaltung des sogenannten Anwaltsmonopols für den gesamten Kernbereich rechtlicher Dienstleistungen bekennen. Dies betrifft einerseits die Vertretung vor Gericht, die auch künftig grundsätzlich in Anwaltshand gehört. Aber auch außergerichtliche Rechtsdienstleistungen sollen im Grundsatz den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten als den, wie es in § 3 der Bundesrechtsanwaltsordnung heißt, "berufenen unabhängigen Beratern und Vertretern in allen Rechtsangelegenheiten" vorbehalten bleiben.

Öffnungen gegenüber den Vorschriften des geltenden Rechtsberatungsgesetzes enthält der Entwurf des RDG allerdings dort, wo sie durch die erwähnten Gerichtsentscheidungen vorgezeichnet sind: Zunächst soll das im Rechtsberatungsgesetz angelegte Verbot der unentgeltlichen, insbesondere karitativen Rechtsberatung insgesamt aufgehoben werden. Bis heute untersagen Behörden oder Gerichte unter Berufung auf das Rechtsberatungsgesetz sogar Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern etwa die Beratung und Vertretung des eigenen Ehe- oder Lebenspartners in dessen Rentenangelegenheiten, oder sie schränken die Sozialrechtsberatung bedürftiger Personen durch kirchliche Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände ein. Eine so rigide Überregulierung ist, wie auch das Bundesverfassungsgericht für die unentgeltliche altruistische Rechtsberatung durch einen pensionierten Richter im berühmt gewordenen Fall "Kramer" entschieden hat, nicht zu rechtfertigen.

Deshalb sollen künftig unentgeltliche Rechtsdienstleistungen sowohl im Familien- und Freundeskreis als auch bei der Rechtsberatung durch karitative Einrichtungen grundsätzlich erlaubt sein. Der erforderliche Schutz der Rechtsuchenden wird bei der karitativen Rechtsberatung dadurch gewährleistet, dass sie nur durch oder unter Anleitung von Volljuristen erbracht werden darf und im Fall dauerhaft unqualifizierter Rechtsdienstleistungen untersagt werden kann.

Im Mittelpunkt des Interesses der Anwaltschaft stand und steht allerdings nicht so sehr diese wichtige Öffnung der unentgeltlichen Rechtsberatung, sondern die Regelung zur Zulässigkeit rechtsdienstleistender Nebenleistungen durch Nichtanwälte im wirtschaftlichen, gewerblichen Bereich. Auch für diesen Bereich haben die Gerichte seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend Öffnungen überall dort durchgesetzt, wo rechtliche Tätigkeiten nicht den Kern und Schwerpunkt einer im Wesentlichen wirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistung darstellen. Manche Bereiche, etwa die Fördermittelberatung oder die Testamentsvollstreckung, wurden ganz aus dem Anwendungsbereich des Rechtsberatungsgesetzes herausgenommenen; in anderen Bereichen, etwa der Insolvenz- und Sanierungsberatung, wurde den in diesem Bereich hochqualifizierten Betriebswirten, Steuerberatern und Kaufleuten eine sehr weitreichende "Annexkompetenz" zuerkannt.

An diesen Mindeststandards ist der vorliegende Gesetzentwurf ausgerichtet. Seine Formulierungen sind - übrigens in Abstimmung und zuletzt im Konsens mit Spitzenvertretern von Bundesrechtsanwaltskammer und Deutschem Anwaltverein - so gewählt, dass sie einerseits die gebotenen Öffnungen ermöglichen und andererseits die Grenzen zulässiger Rechtsberatung deutlich hervorheben. Wer wie einzelne Verbandsvertreter vorschlägt, hinter diesen Formulierungen zurückzubleiben und die Zulässigkeit rechtsdienstleistender Nebenleistungen noch weiter einzuschränken, wird den verfassungs- und europarechtlichen Vorgaben nicht mehr gerecht. Zudem würde die Möglichkeit vertan, im Randbereich rechtlicher Dienstleistungen mehr Wettbewerb, mehr wirtschaftliche Chancen und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.

Erlaubt sei bei diesen Stichworten eine abschließende Anmerkung zu den Marktchancen, die der vorliegende Gesetzentwurf auch und gerade für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte eröffnet. Ihnen bleibt nicht nur der Kernbereich rechtsdienstleistender Tätigkeit exklusiv vorbehalten, was in Europa längst nicht die Regel ist. Anwälte sollen darüber hinaus die Möglichkeit erhalten, berufliche Verbindungen mit Angehörigen anderer freier oder auch gewerblicher Berufe einzugehen und sich so neue Beratungsmärkte und Tätigkeitsfelder zu erschließen. Eine künftig mögliche Sozietät etwa mit Unternehmensberatern, Architekten oder auch - man denke an das Arzthaftungsrecht - mit Medizinern wird der Anwaltschaft und den Rechtsuchenden insgesamt nicht schaden, sondern nutzen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Rechtsanwältin und der Rechtsanwalt innerhalb dieser beruflichen Verbindungen unabhängig und nur den Interessen des Mandanten verpflichtet bleiben. Dies gewährleisten die Regelungen des Gesetzentwurfs, die der Deutsche Anwaltverein übrigens fast wortgleich in seinen jüngst vorgelegten Vorschlag für eine BRAO-Reform übernommen hat. Auch dies zeigt: Der Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Rechtsberatungsrechts entspricht den Interessen aller Beteiligten, nicht zuletzt denjenigen einer aufgeschlossenen, zukunftsorientierten Anwaltschaft.

